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Vertrag zur Datensicherung  

mit PROVI BACKUP 
 
 

 

Zwischen 

      

- nachfolgend Kunde genannt - 

 
und 

BITControl GmbH, Auf dem Sauerfeld 20, 54636 Nattenheim 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dipl.-Ing. Norbert Meyer 

- nachfolgend BITControl genannt - 

 

 
§ 1 Vertragsgegenstand 
Mit diesem Vertrag wird die automatisierte und kontrollierte Sicherung bestimmter, in diesem 
Vertrag vereinbarter Daten des Kunden durch BITControl geregelt (PROVI BACKUP).  

§ 2 Leistungsumfang  BITControl 

1) BITControl übernimmt folgende Leistungen: 

a) Ersteinrichtung der automatisierten Datensicherung PROVI BACKUP auf dem 
inländischen Server und dem lokalen Rechner (Client); 

b) Tägliche automatisierte Datensicherung der in Anhang 1 definierten Daten des 
Kunden auf einem inländischen Server; 

c) SSL-Verschlüsselung der Übertragungswege zwischen Client und Server; 
d) Spiegelung der Kundendaten auf einem zweiten, räumlich vom Arbeitsserver 

getrennten ebenfalls inländischen Server; 
e) Werktägliche Kontrolle der automatisierten Datensicherung durch BITControl auf 

Vollständigkeit; 
f) Bereitstellung von 40 GB Server-Festplattenspeicher; 
g) Vorhalten der täglichen Datensicherungen für einen Zeitraum von fünf Jahren. 
h) Übergabe eines Backups der aktuell gesicherten Daten auf Wunsch des Kunden,  

z.B. bei eingetretenem Datenverlust; 
i) Übergabe des kompletten Datensatzes des abgelaufenen Jahres auf DVD für das 

Archiv des Kunden einmal pro Jahr. 

2) Nicht von der vertragsgegenständlichen Leistung umfasst sind: 

• Datensicherung der nicht im Anhang definierten Dokumente 
• Vorhalten der erstellten Backups über den vereinbarten Zeitraum hinaus 
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§ 3 Mitwirkungsleistungen des Kunden 

1) Der Kunde gewährt BITControl Zugriff auf sein IT-System, um die 
vertragsgegenständlichen Leistungen zu ermöglichen und auszuführen. 

2) Der Kunde wird die zu sichernden Daten im eigenen Interesse regelmäßig inhaltlich 
prüfen. 

§ 4 Vergütung 

1) BITControl erhält nach dieser Vereinbarung 

- eine einmalige Vergütung für die Ersteinrichtung von PROVI BACKUP  
von 600,00 € zzgl. Umsatzsteuer 

- eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 360,00 zzgl. Umsatzsteuer.  
Die Vergütung wird jeweils für das Kalenderjahr im Voraus in Rechnung gestellt. 

Alle Rechnungen der BITControl sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum 
zahlbar. 

2) Bei Zahlungsverzug des Kunden ist BITControl berechtigt, bis zum vollständigen 
Ausgleich aller Rückstände die vertragsgegenständliche Datensicherung auszusetzen. 
BITControl wird den Kunden über diese Maßnahme im Vorfeld unter Fristsetzung 
informieren. 

3) Benötigt der Kunde mehr Server-Festplattenspeicher als unter §2 geregelt, wird dies auf 
Anfrage durch BITControl individuell angeboten. 

§ 5 Gewährleistung, Haftung 

1) BITControl gewährleistet, dass die Datensicherung wie in diesem Vertrag beschrieben 
durchgeführt wird.  

2) BITControl ist nicht für den Inhalt der zu sichernden Daten verantwortlich. 

3) Schadensersatzansprüche aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag gegen 
BITControl sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vor, zugesicherte Eigenschaften oder Garantien fehlen oder eine wesentliche 
Vertragspflicht ist verletzt worden. Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine solche, deren 
Verletzung den Vertragszweck gefährdet (Kardinalpflicht). Hier haftet BITControl auch für 
einfache Fahrlässigkeit. Die Haftung für Personenschäden sowie nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

4) Haftet BITControl nach diesen Regeln für einfache Fahrlässigkeit, ist die Haftung für 
mittelbare bzw. Folgeschäden, beispielsweise entgangenen Gewinn, auf den typischen 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

§ 6 Vertragsdauer, Kündigung 

1) Dieser Vertrag gilt ab       und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

2) Er kann von beiden Parteien ordentlich ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von 
3 Monaten zum Kalenderjahresende gekündigt werden, erstmals zum 31.12.     .  
Das Recht auf außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt außerdem für 
beide Parteien bestehen. Eine außerordentliche Kündigung kann nur innerhalb von zwei 
Monaten nach Kenntnis des wichtigen Grundes ausgesprochen werden. 

3) Jede Kündigung bedarf der Schriftform. 

4) Im Falle einer Kündigung sind die bis zum Vertragsende erbrachten Leistungen zur 
Zahlung fällig.  
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§ 7 Sonstiges 

1) Nebenabreden bedürfen der Schriftform. 

2) Bei Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz von BITControl Gerichtsstand, 
wenn a) der Käufer Kaufmann ist oder b) der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat oder c) der Käufer juristische Person des 
öffentlichen Rechts ist. BITControl ist berechtigt, auch an jedem anderen gesetzlich 
vorgesehenen Gerichtsstand zu klagen. 

3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

  

__________________, den _______ Nattenheim, den _________ 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

[Kunde]     BITControl GmbH 
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Anhang 1 zum Vertrag zur Datensicherung mit  PROVI BACKUP 

 

Übersicht der zu sichernden Daten 

Alle zu sichernden Daten befinden sich in definierten Verzeichnissen auf der Festplatte des 
Leitrechners des Kunden. 

 

Die zu sichernden Daten sind: 

• Tagesdatenbank des Leitsystems AQUA PROVI 
• Monatsdatenbank des Leitsystems AQUA PROVI 
• Betriebsberichte 
• Weitere Dateien, die in den o.g. Verzeichnissen abgelegt sind 


